
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

Alle Funktionen, welche von der Bundesver-

sammlung gewählt werden, sind vor der ordentlichen 

Bundesversammlung im Sommersemester neu aus-

zuschreiben und dort zu besetzen

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


